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XI Das Heimatrecht der Pfarrkapläne.) Um die
Gemeindeangehörigkeit oder das ſogenannte „Heimatrecht“ der
Pfarrkapläne (Cooperatoren) 3u beurtheilen, müſſen wir das
Heimatgeſetz ezember 1863 ins Age faſſen, welches
um 10 QAutet „Definitiv angeſtellte Hof⸗, Staats Landes
und öffentliche Fon  eamte, E nd öffentliche Lehrer
erlangen mit dem nitritte ihre mite das Heimatrecht In der
Gemeinde, In welcher ihnen ihr ſtändiger mtöſitz angewieſen
wird.“ Es entſteht nun die rage, ob die Pfarrkapläne Unter
die Kategorie der un dieſem Paragraphe geda  en Geiſtlichen e⸗
hören. Uns erſcheint dieſe geſetzliche Beſtimmung ſo klar und
einfach, daß C(8 un. gar nicht eifallen kann, das Heimatre
der Pfarrkapläne In der Gemeinde thre Anſtellungsortes In
Zweifel 3u ziehen; glei  0 Aber hat ſie auch Auffaſſungen CTL

fahren, In olge welcher dieſes Heimatrecht beſtritten wurde
So wurde eltend gemacht, daß den Cooperatoren eine
definitive Anſtellung m zukomme, da ſie Hilfsprieſter
ſeien; daß ihnen ferner der ändige Amtsſitz fehle, indem ſie
nach elteben des Biſchofs verſetzt werden können (ad nutum

amovibiles.) Das Miniſterium des Innern hat nun aus
nid eines ſpeziellen Falles mit der Entſcheidung vom 3
2  Ianner 875 868 erkannt, daß Pfarrkapläne an ihrem An⸗
ſtellungsorte den ſtändigen Amtsſitz um Sinne des des
Heimatgeſetzes ezember 1863 Aben und demnach mit
dem Antritte thre Dienſtpoſtens das ortige Heimatrecht wer
ben. Da das Heimatgeſe vom ezember 1863 ſeine Giltig
keit auf alle Im Reichsrathe bertretenen Königreiche und Länder
erſtreckt, iſt mit der citirten Miniſterialentſcheidung eine

1IS.ſchnur für dieſes 5 Ländergebiet gegeben.

XII Das aktive a  re der Pfarrkapläue
für die Gemeinde und Landesvertretung.) Die rage
bom ktiven Wahlrechte der Cooperatoren für die Gemeinde— und
Landesvertretung iſt nach den einzelnen für die betreffenden
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Länder erlaſſenen Gemeinde— und Landtagswahlordnungen
entſcheiden. Hier haben wir Oberöſterreich Im Auge; Aſe
aber beſteht nehen der Landtagswahlordnung eine Gemeinde—
wahlordnung für die Landeshauptſtadt Linz, eine für die
eyr, und enne dritte für die ſämmtlichen übrigen Gemeinden
de Landes Nach den Gemeindewahlordnungen für Linz und
cyr iſt den Cooperatoren als ſolchen die aktive Wäahlberechti—
gung für die Gemeindevertretung nicht zuerkannt, und ſie omm
ihnen Aher den gedachten beiden Orten auch ni für den
Landtag 3u, weil die Landtagswahlordnung dieſes Wahlrecht
von jenem für die Gemeindevertretung abhängig macht Dagegen
kann ihnen dieſes zweifache Wahlrecht Iun den übrigen Gemeinden
unſeres Landes mit run nicht beſtritten werden. Die Ge
meindewahlordnung vom I 1864 eſtimm nämlich Iim 4.

lit &, daß Unter den Gemeindeangehörigen auch die In der Lts⸗
ſeelſorge bleihend verwendeten Geiſtlichen das aktive Le für
die Gemeinde genießen. Da die Kapläne, wie wir eben gezeigt
aben, 3u den Gemeindeangehörigen thre Tte 3u zählen ſind,

nur noch In rage, ob ſie Unter die Kategorie der In
der Ortsſeelſorge „bleibend berwendeten“ Geiſtlichen en
Wir lauben leſe rage Unbedingt bejahen 3u können, weil nach
obiger Darſtellung der Anſtellungsort eines Pfarrkaplans als
ſein „ſtändiger Amtsſitz“ betrachten iſt, die beiden Begriffe
„ſtändig“ und „bleibend“ aber dem Sinne nach enti ſind.
Haben die geda  en Cooperatoren das Recht, Ai die Ge
meindevertretung thre Anſtellungsortes 3u wählen, o aben
ſie dieſes Recht Auch für die Landesvertretung, da dieſes etztere
Recht nach Iſerer Landtagswahlordnung allen jenen eingeräumt
iſt, 2 theils nach ihrer Steuerzahlung, theils nach ihrer
perſönlichen Eigenſchaft zUur Qh der Gemeinde-Repräſen—

LS105 berechtigt ſind

XIII. (Devinkulirung von Staats

uld verſchrei⸗
bungen.) Wenn eine vinkulirte Obligation erłau werden


